
1. Beiblatt 

15/AeB. 
zu'7/J 

neiblatt zur Parlamentskorres~ondenz 
i , 

22. Mai 1953 

A n f r ,a g e ,b e a n t W 0 r tun i 

In'Be~twortung der Anfrage der Ab~.Dr.P f e i t e r und Genossen 

an die Bundesreg1erune, betreffend die Erteilung einer Amnestie für die auf 

Grund der Verordnung der B~desregierung . Dollfuss 'vom 26.1.1934, BGBl .. Nr.52, 

gemassregelten 8ffent1iphen Angestellten, soweit sie bisher nioht rehabilitiert 

worden sind., führt Bundeskanz),er Ing. Raa. b folgendes'a.us: 

Die Abg.Dr.Pfeifer, Dr.Kopf, Dipl.-Ing.Dr.Scheuch, Dr.Stüber und 

Genossen haben am l5.April 1953 an die Bundesregierung die Frage gerichtet, 

ob die Bundesregierung bereit sei, duroh eine Verordnung zu bestimmen, ,dass 

die auf Grund der Verordnung der Bundesregierung' VOlll 24.Jämler 1934, BOBl.! 

Nr,.52, ausgesproohenen ReohtS'folgen verwaJ. tungsbehördlich4' Bestrafungen als, 

nivht erlaSSen gelten und dass die von diesen Reohtsfolgen Betroffenen, soweit 

es nooh nioht gesohehen ist und kein sonstiges gesetzliohes Hindernis ent~ 

gegensteht, ehestens naoh den Bestimmungen des Beamten-oberleitungssesetzes 

und Pensionsüberleitungsgesetzes zu behandeln sind. 

In der Begründung der Anfrage wird c.usgetuhrt, dass die Verordnung 

der Bundesr~gierunB vom 26.Jälmer 1934 über Massnahmen, betreffend die 

öffentliohen Ang~stellten, BGBl.I Nr.5a, v~rf~ssungswidrlg erlassen worden 

sei. weil sie auf Grund des kriegswirtsohaftliohen Ermä.ohtigungsgesetzes ex 

1917erganeen sei, weil sie einen Eingriff in d~s gesetzlioh verankerte 

Dienstrecht der Bediensteten des Bundes, der Länder, der Gemeinden eto. dar­

stelle und weil sie Reohtsfolgen bei Varwaltungsstrafen statuiert habe, 

die gesetzlioh nicht vorgesehen waren. Duroh die Erlassung des Beamten-

, Uberlei tungsgasetzes, das einem Teil der auf Grund der oben angeführten Ver­

ordnunß entlassenen Bediensteten die seinerzeitigen reohtswidrigen VerfUgwn­

gen duroh die Rehabilitie~ng nach § 4 dieses Gesetzeswiedergutgemaoht 

habe, sei ein verfassunas~ und rechtswidriger Zustand eingetreten. Es wäre. 
daher un'l;ledingt erforderlioh, dass für a.lle von dieser Verordnuns be­

troffenen Bediensteten die Mögliohkeit geschaffen werde, naoh deal B.-UG. 

und deroFttG.behandelt zu werden. Wenn dieses Ziel nicht duroh Novellieruns 

des § 4 des B.-Va. 'erfolgen könne, dann müsste dies durch eine Verordnung 

der Bundesregierung gGsohehen. Hier wird die Auffassung vertreten, dass 

,nach geltendem Verfassungsrecht duroh eine Verordn~ der Bundesregierung eine 

generelle Nachsicht der von Verwaltungsbehörden verhän{lten Strafen und der 
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c\a.rall dUl'ch Spruch einer Verwaltungsbehörde,geknüpften Reohtsfolgen angeordnet 

werden könne. Es handle sieh in diesem Fall um ein s~iner~eit dem Kniser zu­

stehendes Onadenrecht, das nicht auf den Bundespräsidenten, sondern über den 

Staa:tsratund die Staatsregierune auf di~ Bundesregieruner übergega..n.gen sei. 

Eine solche Amnestie wäre schon deshalb geboten, weil huute selbst die mit 

der rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung wegen eines Verbrechens ver­

bundene Rechtsfolge des Pensionsverlustes (§ 26 8tG.) nioht mehr als zeit- . 

eemäss empfunden werde und weil sog~ der Bundestag im Bundesgesetz Nr.239/1936 

durch Einschaltung eines neuen § 2a in die Verordnun« !GB1.I Nr.52/1934 die 

1!öe1ichkeit ~schaffen hatte, diegemassreeel ten Bediensteten wieder in ihr 

Amt einzusetzen ode~in den Ruhestand zu übernehmen. 

Hiezu ist folgendes zu bemerkena 

Nach § 1 der Verordnung der Bundesregierung vom 26.Jänner 1934 über 

Massno.hmen, betreffend die öffentlichen Angestellten, BGB1.I Nr.52/1934, 

ib der Fassung der Verordnung der Bundesregierung BGBl.I Nr.162/l9341 des 

Bundes«esetzes BGBl.!! Nr.74/1934 und des Bundesgesetzes !GB1.Nr.519/l935 
hr\ttebei Person-en, die in einem öffentlich-reohtlichen.Dienstverhältnis 

sta.nde~~. oder auf Grund eines, solchen Dienstverhäl tnisses einen Ruhegenuss 
bezogen, die rechtskräftige Abstrafune a.uf Grund beetimmter taxativ aufge­

zählter Verordnungen.den Verlu.st des Amtes und aller aus dem Amte fliessen-
, ; ~ -.:::: . ;: \ 

den Befugnisse, Rechte und Ansprüohe für sie un~ ihre Angehörigen Zur Folge~ 
wenn das Bundeskanzleramt den Eintritt dieser Rechtsfolee ausgesprochen 

hat.te. Gegen diese Verfüeung des Bundesk;a.nzlero.m.tes konn.te binnen drei Ta,ßen 

Einepruch erhoben werden, über diesen Einspruch entschied ein'beim :Bundes~ 

kanzleramt eingesetzter Sena.t, dessen Entsoheidung endgÜltig war. Duroh diese 

VerfÜgUng des Bundeskanzleramtes bzw. durch eine bestätigende Entscheidune 

des Senates trat für den aktiven Beamten der Amtsverlust, für den Pensionisten 

der Pensionsverlust ein. Es war nach § 1 Abs.5 dieser Verord.nu~ ledislich 

die l1ögl i chkeit gegeben, dem'Betroffenen oder seinen Angehöri€eneinen 

Unterhaltsbeitra€ im Sinne des § 98 Dienstpragmatik zuzuerkennen. Nach § .; 
der vorgenQ.nnten Verord~unß' fanden die für affentl~cb."-rechtliohe Bedienstete 

vorgesehenen Bestimmungen auf ( in einem privatrechtliohen Dienstverhältnis 

Zum Bund, BU einem Land, einem Bezirk, einer Gemeinde <>der zu den sonstigen 

öffentlioh-rechtlichen Körperschaften ste.hende Bediens~etesinngemä.ss Anwendung;;, 

Durch das Bundesgesetz "Ü.h"ll' :~:"',Rl'ma.hmen, betreffend öffentlich Bediens,te~ 

te, vom 21.Juli 1936;B.GJnil'Nrc,239, wurden diese Bestimmungen d,er bereits mehr­

fa.ch ~i tiert.en Verordnung im Wege der Einscha.l tune eines § 2a dahingehend 
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abgeändert, dass der B~ndeskanzle~ in einzalnen Fällen aussprechen konnte, 

da.ss Personen, hinsi~htlich derer reohtskräfti~ eine Verfügung na.oh § 1 Ahs.l 

der Verordnung ~etroften worden war, soferne sie im Dienstverhältnis zum Bund 

standen, in ihr Amt wieder eingesetzt oder in den Ruhestand übernommen werden~ 

Hinsiohtlioh der in einem anderen öffentlioh-reohtliohen Dienstverhältnis ße- ' 

sta.n<lenen Bediell$teten konnte der Bundeskanzler ausspreohen, dass sie duroh 

ihre frUhereDienstbehörde in ihr Amt wieder eingesetzt oder in den Ruhestand 

übernommen werden k~nnen. Der zwischen Amtsve.rlust und Wiedereinsetzung bzw. 

Ube~ahme in ö.~ llu)uu .. tand liegende Zeitraum war naoh § 2a. Aba.2 dieser Ver­

ordnung für die Vorl"Ückung in höhere Bezüge und die Bemessung des Ruhege~ 

nusses nioht anreohenba.r, eine Na,chzahlung von Bezügen fand nioht sta.tt, Naoh 

§ 2a Aba.3 konnte in dem Ausapruoh über die Wiedereinsetzung in das Amt oder 

über die Ubernahme in das Ruhestandsverhältnis auch eine Bezugskürzung bis zu 
25 % als vorübergehende ~der dauernde l~ssn~hme verfügt werden, 'welche Kürzung 

jedoch vom Bund~skanzler in der FOlge auch nachgesehen werden konnte. 

nte Beamten-oberleitunggz&»ordnune, BGB1~Nr.131/l946, hat nun im § 1 

ausgesprochen, dass die Verordnung BGB1.I Nr.52/1934 in der Fassung der eingangs 

B~tlerten Verordnungen und Gesetze und der weiteren Gesetze, die die Verlän­

gerung auf jeweils ein Jahr vorgesehen h~1ten, nicht wieder in Kraft tritt. 

Duroh die Aufhebung dieser Verordnung war auch die Möglichkeit genommen, 'die 
. . o~r Dach dl.eser Verordnung sel.ne;rzei t amts- .•• " pensionsverlustig gewordenen Be-

diensteten durch e'ine Verfüeung nach § 280 dieser Vorschrift wieder zum 

Beamten des .Aktiv- oder Ruhestandes zuma.chen. 
'Nach den Bestimmungen des B.-tlG. sind Bedienstete, die die Rechts­

folBen der mehrfaoh zitierten Verordnung getroffen haben, nach § 4 dieses 

Gesetzea;lzU rehabilitieren, soferne sie sich nicht vor oder nach ihrem 

Ausscheidennationalsoltial.istisch betätigt beben. Solohe Bedienstete, 

die'nioht unter die Bestimmungen des § 4 B.::tJ'G. fallen, können, sofern~ 

sie nioht naoh § 1 dieses Gesetzes auf die neuen Per~onalstände übernommen 

wurden, naoh dem,B.-UG. nicht in den Ruhestand übernommen werden. Eine Be­

handlung nach § 8 Abs.2 bzw. § 10 Abs.2 des B.-ttG. ist deshalb nioht möglich, 

weil sie a.m l3.Mä.rz 1938 in keinem öffentlich-reohtliohen Dienstverhältnis 

gestnnden sind, eine Behandlung na.ch §10 ~bs.l dieses Gesetzes ist aus dem 

Grund ausgeschlossen, weil sie am 13.März 1938 bzw~ 21.April 1945 nicht 
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Empfänger von Ruhe~ od.er Versorgungsgenüssen a.us einem 8sterreichischen 

5t'fent11ch-recht1iohen Dienstverhältnis wareb. '. ' Es ergibt sich somit die Tatsaohe, da.ss dia von den,Rechtsfolgen 

der Verordnung BGB1.I Nr~52/1934 betroffenen Bediensteten, die weBen 
~~tion~lsozialistischer Betäti~g nicht rehabilitiert werden konnten, 
keinen wie immer gearteten .Anspruoh auf Ruhe- oder Versor~sgenüsse 
haben. Ein solcher BUhe- oder, Versorgungsgenuss kann diesen Bediensteten 
auf Grund der derzeitigen Rechtsla.c:e auoh nicht zuerkannt werden, 

Der Verwaltung ist b.erei ts seit la.nsem klar, da.ss hiedurob ein 
'bedenltlioher Zusta.nd. entstanden ist, 21uma.l es sich vielfaoh um na.tional­
soziolistische Betätieuneen oder ÄUSSer\lngen e;erinafüt?;iger Natur Behandelt 
ha.t, wofür der unwiderrufiiche VerlW3t deI' dienstreohtlichen Ansprüohe 
eine ~ch heutiger Auffa.ssttng unverhältnismässig hart\ersoheinende Mass­

regelunIl d.arstell t. Dazu kOmn'lt, dnss der2lei t sogar ''b,elastete Personen" 
im SiMe des Verbotsgeset'zes naoh einem Gnadenerweis des Bundespräsidenten 
(§ 27 Verbotslleset2l) ihre Ruhegenüsse erhalten können. Es ersoheint a.uch 
unbillig, d~ss die zuerst genannten:Bediensteten heute,keine noi'maltDässi­
se~ Ruhe- oder Versorgungsaenüsseerhalten können, obwohl bereits im 
Jahr. 1936, al$O in der Verbo~eit, duroh'die Einfügung des §-2& die' 

K6gtlc~eit geschaffen ~rden ist, die-auf Grund der Dienstzeit zukommen-
4en Buhe- und Versorg\U'lg'SgenüBSe wieder EU2Iuerkennen, und bei Wei terbe-­
stäa4 ös~erreichisoher Verhä}tnisse ,ncohdem 13.1llirz 1938 aller Voraus-

'sicht ~ch ein grosser Teil dieses Personenkreisea seine Ruhe- oder 
Veraorgungsgen~sse Wieder erh~lten hätte. 
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, , 
Aus den v9r$tehend dargelegten Gründen wurde bereits naoh dem Inkraft-

treten des V~rbotsgesetzes 1947 die 1%8ge erwogen, in weloher Form dieser 

durch die ~eoht8lage entstandenen r.ärte abgeholfen w~rden kÖnne. Dabei wur­

de in .Aussicht genommen, diesen Pe.rsonen in Anlehnung an die Bestimmung 

des § 1 .A" •• , der bereits mehrfaAh zitierten Verordnung ei:nen fortlau­

tenden Ul1terhaltsbeitrag im Sinne des § 98 Dienstpragmatikzuzuerkennen. 

~ies ist inebesonder. bei Angehörigen VOn Bedienstete~, die die ieohtsfol­

gender Verordnung BGBI. I Ir. 52/1934 zu tragen haben, auch in einzelnen 

Fällen geschehen, wobei der Unterhaltsbeitrag im Höohstausmaas des nor~l­

mä,ssigen VerSOrBUDgS,enusses zuerkannt wurde. Für die betroffenen Bedien­

steten selbst erschienen jedooh die Bestimmungen des § 96 Dienstpragmatik 

deshalb nicht ausreiohend, weil nach Aba. 1 dieser Gesetzesstelle den 

Beamten ein fortlaufender Unterhaltsbeitrag nur im Höohstausmassder 

Hälfte des Betrages zugesproohen werden kann, der ihm bei seiner Ver­

setzung in den Ruhestand ale normalmässiger Ruhegenuss zugekommen wäre. 

Es wurde daher hinsichtlich der Bediensteten in Erwägung gezogen, beim 

B~nd~spräside~ten a-8- Versorgungsgenüsse im Ausmass der ihnen auf Grund 

ihrer Dienstzeit zukommenden normalmässigen Ruhegenwse zu erwirken. Die­

ser letztangeführte Weg ist sohliesslich als zweckmässig und mit ddn 

geltenden B, .. stimmungen in Einklang st<::hend angesehen Ul1d von der Praxis 

besohritten worden. Es sind in den letzten Jahren bereits in Vielen der­

artigen Fällen über .Antrag der zuständigenZentralstellenmitZustimmu:ng 

des Bundesministeriums für Finanzen a.oo Versorgungsgenüsse in der Höhe 

der normalmäesigen :iuhe ... eder Versorgungegenüsse vom B\1nd.f.)6:rr~;.8 t(l~4"~ ~ll 

gewährt worden. Es besteht kein Hindernis, auoh weiterhin in solohen 

Fällen so zu verfahren, sodass auf diesem Weg alle jene Personen, die 

die Reohts ·,lolg~n der Verordnung BGBl". :;:~l"r~", 52f1934 getroffen hatten, 

und bei denen nicht besondere Gründe gegen die Gewährung von a.o. Versor-

gungsgenüssen spreohen, in den Genuss einer a.o. Versorgung in der vollen 

~he der ihnen no~almässig zustehenden Ruhe- oder Versorgungsgenüsse 

gelangen können. 

Sollte diese Regelung nioht als ausreiohend erachtet und an ihrer 

Stelle eine allgemeine Regelung für notwendig befunden werden, so 

könnte diese nur duroh ein Gesetz erfolgen. niesbezüglioh wurde. schon 

seinerzeit von den Abg. »1". Pfeifer, Huemer, Dr. Gasselich, Dr. Kopf, 

Beumann und Genossen sm 1. Dezember 1949 $in Antrag an den Nationalrat, 
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betreffend di~ Ablitndoruhg des B .-UG., eing.braoht. l>1eeer Antrag sah die. 

Nove11iel'Ullg dee§4Abs.1. 1. SatzB.-UG. in der Riohtung vor, dass 

dadurch die Rehabilit1erung der in der Zeit vom 4.'.19'3 bis 1'.'.1938 

wegen ihrer NS-Betätigung aus dem Dienststand ausgesohiedenen Beamten 

ermöglioht werde. Kit di€som Antrag hat sioh der Aussohuss für Verfassung­

und VO~Jaltu~sreform b~schäftigt und hat in seinem Be~ioht (6@5 der 
I . . 

Beilagen zu den stenographisch~nProtl:.;ltcllen des Nationalrates ~ VI. OP.) 
hiezu folgendes ausseführts 

wDie vorgeschlagene Fassung des § 4 Abs.1 würde Personen, die in der 

Zeit vor 1938 wegen ihr~r nationalsozialistisohen Betätigung gemassregelt 

wurden, dieselbe bevorzugte Behandlung zusichern, die das Beamten-ttber­

lei tungsgeset'z den wegen ihres Eintretens f"ur den österreiohiaohen ßtaat 

od .. r fUr die demokratisohe Sta.atsform Gemassregel ten zuerkannt hat. Wie 

sehr dies dem Gru.ndgedanken des B .-UG. widersprechen würde, wird insbe­

sondere aus der Betrachtu:ng der vorgeschl agenen Fassung des § 4 Abs.l 

im Zusammenhang mit § 6 Aba. 2 klar. Wenn .diese Fatilsung gewählt worden 

Wäre, hätten die wegen 'illegaler'nationalsozialistischer BetätigWig 

gemassregelten Beamten nach § 6 Abs.2 1it. a für die Bildung der nauen 

Personalstände einen Vorrang vor den in 1it. bund 0 genannten Personen 

genessen. also vor 'Personen, die mit der Waffe für ein unabhängiges; 

c1emokratisches Österreich güämpft oder wegen ihres Kampfes für ein 

unabhängiges, demokratisch~Österreich längerdauernde Haft erlitten 

haben'(§ , Abs.11it.b), sowie vor 'aktiNen Kämpfern für ein unabhängiges, 

demokratisohee ÖsterreiCh, die w&hrtmddfc:r ganzen Zeit der Te~ror­
herr.schaft standhaft ihr~ Treue zu Österr_eich bewiesen haben:(§ 6 .Abs.l 

lit. c)." ) 
Der~Aussohuss ist sohin zu dem Erger·n±s gekommen, dass .... unbeschadet 

des Bestrebens, in berüoksiohtigungswürd::i,gen Härtefällen durch Gnadenakte 

Ausnahmen zu gewähren- ein AbgehE..n von Grundsätzen des BcQ!-UG., wie es 

der Antrag Dr. Pfeifer und Genossen beabsichtigt, aus staatspolitischen 

u.nd verwal tungstechnisc:lsn Gründen nicht mögl ich sei, dieser Antrag wurde 

daher ~ t allen Stimmen gag.:. n d1 c ~timme des Abg .. Dr.l?feifer abgelehnt. 

Die Erle.ssung eines eigenen Gesetz es für den im /lntrag Dr. Pfeifer 

und Genossen bezeichneten PersonenkrE:is konnt~ im Hinblick äarauf, dass 

eS sich um relativ nur wenige Fälle handel t~ für die schon bisher im 
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. Verwaltungs ... " eine aU81'eichende Lösung gefunden wurde, n:l,cht befürwortet 
werden. 

»ie in Ge~ Antrage vorgeschlagene~ösung, duroh eine Verord~ 
ci<!r Bundesrog1erung eine generelle Nachsicht (.Amnestie) der von Val'­
waltungsbehördenvel'hängten Strafen und der daran duroh Spruoh einer 

Verwaltungsbehörc1e (Bundeskanzleramt) ge'lcnilpften R~chtsfolgen zu er­
teilen, ist,· abgesehen von materiell~n Bedenken, rechtlich nicht. gangbar. 

Eine Verordnung dieser Art würde der gesetzlichen Grundlase bar sein 
UM c1aho:l' Ar~. 18B.-VG. wi.derstreiten. i Gemäsa .Art. 3 StGB1.Nr.S/191S 
sind nur 4 i., leGl1te, die nach der Verfassung der in dem Reichsrat 
ve:rtretenen lCanigreiche u~d Länder dem lCaiser zugestanden sind, an den. 
Staatsrat. spätergemäS8 Art.~6 Abs. 1.des Gesetzes vom 14. Wirz 1919 
Urber die Staatsregierung, BtGB1.Nr. 180/1919, an die Staatsregierung 
Ubergegangen. Ein generelles Begnadigungsrecht des XBisers der von den 
Vi~a1tungsbeharden reohtskräftig Verurteilten hat die geschriebene Ver-

1assung aer im Reichsrat vertr~t~nen Kanigreiobe und Länder nicht gekannt. 

De. Verfassungaübergangsgesotz 1920 spricht aber in seiner UberleitunB8-
generalklausel des § 1 davon, dass nur Gesetze und Verordnungenweit·~.,. 

gelten. Da die generelle ~egnadigung der von den .Verwaltungsbeh6rden 
reohtsk2lftig Verurt~ilt~n weder in einea, Gesetz ~ch in einer Verordnung 
geregelt war und dieses Recht ·auch sonst nicht expressis verbi. in der 

Verfassung von 1867 zu finden ist, konnte es - selbst Wenn es als 
~ngeschr1ebenes ~Recht" bes~anden haben sollte - nicht die Stufe der 

, 
Verfassungsüberleitung 1920 passieren. 

Eine Verordnung, die die Begnadigullg der von Verwal tungsbeh8rden 
reehtakfL"lfti6 VerurteUten generell anordnet, würde Art. 18 Abs. 1 und, 

Abe.2 B.-VG. Widerstreiten, sie wäre verfassungwidr1g und würde sich der 
Antechtu~g vor dem Verfaseungegerichtshof un(1 de~glichen Aufhebung duroh 

d1eaen Ger1chtsncf ~ussetzen • 
. '. 

/ 
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", .. ~ ,... . 

. 1#\.~I~~~J!~~9~,1;a.P',\m~ög~.,;H~ r, 'ane ;N'acluj'ic:hli . J.ei .. :~'~-~~;,,_·, 
·~·tqj"'~~~,".i!,,~.:~lt.~I;f;·Uc"erhlngteZl' Strafe.; o..,en" \ierze;lt der 

§ 'll.b~' 4~t~'.' ~Oh 'kann die Be%'l1:f'ulJgsbeh8rde ... W14 1llU' Ü". -
..... ,~ .. e411t •• i:'18"!i1Agebrae~te })er~\Ulg Te;rhi.,t. Ve:waltu., •• t.ratea 
1 •• t~.... 1t~.t..um.aa4eln oder ganz nachsehen. _&4er dem BunGee. 
pl ... , ••••••• 4e:t lSundesJ."egJ,erung 8111d ~in 4:1e •• r B •• 1ehUAB Be­

tv.ca, •••• 1Z'l&e~WIlt. Mengele zu.tNffen~er V0J'8U88etsullBen der Beat1mm1111J 

4el • '1 Ab •• 41'StG. komnrt e1ne A.nwendung d~eae# ·l,.ttmmun& -VOll der 

,. Ubrl«ea il\U' i. linselfsll, nioht aber genu4ill1 gebrauoh gemaoht 

we~d8. 1dS.te ~ tU~ deft vor11epnden.. J'raPIl'be~~ol\ iioht in Betraoht • 

.. u. ,~t cUea.l\ ErwilUJ2Sen muss an det '1~4~ i$eU'bten ~axi. der 
GewiJ2.zouag 'IOD 8.0. Ve:J,-8orsungs,enfiseen für tie I~irotfenen fest gehalten 

"erdea. -.... -... 

15/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




